
Kontakt

Telefon:  03 54 71/8 51 - 0
Telefax:  03 54 71/8 51 - 55 
oder  03 54 71/8 51 - 17
Internet:  www.maerkische-heide.de
E-Mail:  info@maerkische-heide.de

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag nach Absprache
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
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Ersatzbekanntmachung
Gemäß § 85 Abs. 4 der BbgKVerf hat jeder Bürger das Recht auf Einsichtnahme in die Eröffnungsbilanz einschließlich ihrer An-
lagen. Sie liegen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, Schlossstraße 13a im OT Groß 
Leuthen während der öffentlichen Sprechzeiten aus.

Märkische Heide, 05.05.2015

Annett Lehmann
Bürgermeisterin
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Ersatzbekanntmachung
Gemäß § 67 Abs. 5 der BbgKVerf hat jeder Bürger das 
Recht auf Einsichtnahme in die Haushaltssatzung 2015 
einschließlich ihrer Anlagen. Sie liegen zur Einsichtnahme 
im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 
Schlossstraße 13a im OT Groß Leuthen während der öffent-
lichen Sprechzeiten aus.
Die Haushaltssatzung 2015 tritt zum 01. Januar des Haus-
haltsjahres 2015 in Kraft.

Märkische Heide, 05.05.2015

Annett Lehmann
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

der Gemeinde Märkische Heide 
 für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 04.05.2015, Nr. 2015-3-072 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
  ordentlichen Erträge auf   6.279.600,00 €
  ordentlichen Aufwendungen auf   6.294.000,00 €
  außerordentlichen Erträge auf   377.700,00 €
  außerordentlichen Aufwendungen auf   802.200,00 €
2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
  Einzahlungen auf   6.434.700,00 €
  Auszahlungen auf   6.457.700,00 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes entfallen auf:
  Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit   5.559.200,00 €
  Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit   5.621.900,00 €
  Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   875.500,00 €
  Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   598.700,00 €
  Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit   0,00 €
  Auszahlungen aus der Finanzierungs-
 tätigkeit   237.100,00 €
  Einzahlungen aus der Auflösung von 
 Liquiditätsreserven   0,00 €
  Auszahlungen an Liquiditätsreserven   0,00 €

§ 2

Neue Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen 
für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haus-
haltsjahren wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die 2. Ände-
rungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die 
Grund- und Gewerbesteuern in der Gemeinde Märkische 
Heide vom 29.11.2011 wie folgt festgesetzt:
1.   Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A)   264 v. H.
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)   374 v. H.
2.   Gewerbesteuer   300 v. H.

§ 5

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und 
Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher 
Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000,00 € fest-
gesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, 
wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 
20.000,00 € festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlas-
sen ist, werden bei:

 a)  der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwar-
tenden Fehlbetrages um 315.000,00 € und

   b)  bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ein-
zelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 
150.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(1) Der Haushalt gliedert sich in 40 Teilhaushalte. Ein Teil-
haushalt entspricht einem Produkt.
(2) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, 
sind die Aufwendungen eines Produktes gegenseitig de-
ckungsfähig. Mehrerträge in den einzelnen Produkten be-
rechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das 
Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszah-
lungsermächtigungen.
(3) Für Mehraufwendungen innerhalb eines Produktes, die 
durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im gleichen 
Produkt gedeckt werden, müssen keine über- oder außer-
planmäßigen Aufwendungen beantragt werden.
(4) Die Absätze 2 bis 3 gelten auch für Auszahlungen bei der 
Investitionstätigkeit, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Märkische Heide, 05.05.2015

…………………………………
(Hauptverwaltungsbeamtin)
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Gemeinde Märkische Heide

Bei der Gemeinde Märkische Heide (4.000 Einwohner in 17 Ortsteilen) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle

Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung

in Teilzeit (20 Std./Woche) neu zu besetzen.
Ihr neues Aufgabengebiet beinhaltet vorwiegend folgende 
verantwortungsvolle Tätigkeiten:
•  Erfassung und Verwaltung des Anlagevermögens in der 

Inventarverwaltung/Anlagenbuchhaltung
•  Verantwortlich für die Durchführung der Inventur
•  Erfassung und Pflege der für die Anlagenbuchhaltung er-

forderlichen Stammdaten im EDV Programm
•  Vorbereitung des Jahresabschlusses im Bereich der Anla-

genbuchhaltung und der Sonderposten (insbes. Konten-
abstimmung, Anlagespiegel)

•  Unterstützung bei Haushaltsplanung und Rechnungsab-
schlussarbeiten

•  Erstellen von Gebührenkalkulationen
Weitere Aufgabenzuweisungen können durch organisatori-
sche Änderungen in der Gemeindeverwaltung erfolgen.
Gesucht wird eine zuverlässige und leistungsbereite Verwal-
tungskraft mit Kenntnissen der kommunalen Finanzwirtschaft, 
insbesondere der kommunalen Doppik.
Dienstleistungsorientiertes, bürgernahes und wirtschaftliches 
Denken und Handeln wird ebenso vorausgesetzt wie die Fä-
higkeit zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.

Ihre Qualifikation:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Verwal-

tungsausbildung, 
• die Zusatzqualifikation „kommunale Bilanzbuchhalterin/ 

kommunaler Bilanzbuchhalter“ wäre von Vorteil
• Gründliche Kenntnisse der für das Aufgabengebiet rele-

vanten Rechtsgrundlagen des kommunalen Haushalts-
rechts 

• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, freundliches und 
sicheres Auftreten, gewandte und verbindliche Umgangs-
formen mit allen internen und externen Partnern sowie 
Bürgerinnen und Bürgern

• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit EDV (insbesondere 
MS Office) 

• Zeitliche Flexibilität entsprechend den dienstlichen Anfor-
derungen 

• Selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Interesse 
am kulturellen und kommunalpolitischen Geschehen der 
Gemeinde Märkische Heide

Wir bieten eine unbefristete Einstellung mit einer Vergütung 
nach Entgeltgruppe 6 TVöD.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Zur Geltendma-
chung der Rechte für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte 
behinderte Menschen ist mit Einreichung der Bewerbungsun-
terlagen die Vorlage der entsprechenden amtlichen Nachwei-
se erforderlich.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Sylvia Metag, Bereichsleite-
rin Interner Service unter der Rufnummer 035471 851-20 zur 
Verfügung.
Aussagefähige und vollständige Bewerbungsunterlagen mit 
einem einfachen polizeilichen Führungszeugnis richten Sie 
bitte bis 01.06.2015 an die
 Gemeinde Märkische Heide 
 OT Groß Leuthen 
 Personalstelle
 Schlossstr. 13a 
 15913 Märkische Heide

Hinweis:
Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mailadresse 
s.metag@märkische-heide.de lediglich zur Fristwahrung be-
rücksichtigt werden. Die Unterlagen sind in Papierform nach-
zureichen.
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn 
ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag 
beigefügt ist.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass von Seiten der Ge-
meinde Märkische Heide im Zusammenhang mit der Bewer-
bung entstehende Kosten (z. B. Fahrt- und Bewerbungskos-
ten) nicht übernommen werden.
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Gemeinde Märkische Heide

Bei der Gemeinde Märkische Heide (4.000 Einwohner in 17 Ortsteilen) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle

Sachbearbeiter/in im Ordnungsamt

in Teilzeit (30 Std./Woche) neu zu besetzen.
Ihr neues Aufgabengebiet beinhaltet vorwiegend folgende 
verantwortungsvolle Tätigkeiten:
• Kindergartenangelegenheiten aller kommunalen Kinder-

betreuungseinrichtungen und in Trägerschaft
• Straßenreinigung und Winterdienst (Satzung, Kalkulation, 

Einsatzplanung)
• Fundangelegenheiten
• Festsetzung der Märkte
• Zugewiesene Projektarbeiten im Ordnungsamt 
 (z. B. Ausschreibungen Dienstleistungen)
• Schulangelegenheiten (Grundschule Gröditsch)
Weitere Aufgabenzuweisungen können durch organisatori-
sche Änderungen in der Gemeindeverwaltung erfolgen.
Gesucht wird eine zuverlässige und leistungsbereite Verwal-
tungskraft.
Dienstleistungsorientiertes, bürgernahes und wirtschaftliches 
Denken und Handeln wird ebenso vorausgesetzt wie die Fä-
higkeit zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.

Ihre Qualifikation:
• Angestelltenprüfung I bzw. Verwaltungsfachangestellte/r 

oder eine vergleichbare berufliche Ausbildung
• Sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksver-

mögen, Sicherheit in der Formulierung von Texten und 
Schriftstücken

• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, freundliches und 
sicheres Auftreten, gewandte und verbindliche Umgangs-
formen mit allen internen und externen Partnern sowie Bür-
gerinnen und Bürger

• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit EDV (insbesondere 
MS Office)

• Zeitliche Flexibilität entsprechend den dienstlichen Anfor-
derungen

• Selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Interes-
se am kulturellen und kommunalpolitischen Geschehen 
der Gemeinde Märkische Heide

Wir bieten eine unbefristete Einstellung mit einer Vergütung 
nach Entgeltgruppe 5 TVöD.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Zur Geltendma-
chung der Rechte für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte 
behinderte Menschen ist mit Einreichung der Bewerbungs-
unterlagen die Vorlage der entsprechenden amtlichen Nach-
weise erforderlich.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Sylvia Metag, Bereichslei-
terin Interner Service unter der Rufnummer 035471 851-20 
zur Verfügung.
Aussagefähige und vollständige Bewerbungsunterlagen mit 
einem einfachen polizeilichen Führungszeugnis richten Sie 
bitte bis 01.06.2015 an die
 Gemeinde Märkische Heide 
 OT Groß Leuthen 
 Personalstelle 
 Schlossstr. 13a 
 15913 Märkische Heide

Hinweis: 
Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mailadresse 
s.metag@märkische-heide.de lediglich zur Fristwahrung 
berücksichtigt werden. Die Unterlagen sind in Papierform 
nachzureichen. Wir bitten um Verständnis, dass aus Kosten-
gründen Bewerbungsunterlagen nur zurückgeschickt werden 
können, wenn ein adressierter und ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass von Seiten der Ge-
meinde Märkische Heide im Zusammenhang mit der Bewer-
bung entstehende Kosten (z. B. Fahrt- und Bewerbungskos-
ten) nicht übernommen werden.

Das Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide
erscheint nach Bedarf

Es ist im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a, im Hauptamt erhältlich.
Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im Abonnement unter eben genannter Anschrift bezogen werden.

-  Herausgeber: Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a

-   Verlag und Druck: Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 die Bürgermeisterin der Gemeinde Märkische Heide: Frau Annett Lehmann

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb des Gebietes der Gemeinde Märkische Heide, umfasst die Gemarkungen Alt-Schadow, Biebersdorf, Dollgen, Dürrenhofe, Glietz, Gröditsch, Groß Leine, Groß Leuthen, Hohen-
brück-Neu Schadow, Klein Leine, Krugau, Kuschkow, Leibchel, Plattkow, Pretschen, Schuhlen-Wiese und Wittmannsdorf-Bückchen, kann das Amtsblatt zum Abopreis von 29,40 EUR  
(inklusive MwSt. und Versand)  oder per PDF zu einem Preis von 1,50 EUR pro Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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